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Motion

«Islamschulen an der Volksschule?»
Der Regierungsrat wird beauftragt, das Gesetz über die Volksschule so zu ergänzen, dass
die Nutzung der Schulräume dem Religionsunterricht der staatlich anerkannten Kirchen
vorbehalten ist.

Begründung
Mit dieser Motion soll verhindert werden, dass den nichtlandeskirchlichen Glaubensbewe-
gungen Schulräume für den Religionsunterricht zur Verfügung gestellt werden.
Die Zurverfügungstellung von Schulräumen für nichtlandeskirchliche Glaubensgemein-
schaften wird vom Kanton unter Verweis auf die Autonomie der Schulgemeinden geduldet.
Der Zustand widerspricht aber dem Grundprinzip, dass staatliche Privilegien wie das Ein-
ziehen von Kirchensteuern oder die Nutzung staatlicher Schulräume an die öffentlich-recht-
liche Anerkennung einer Glaubensgemeinschaft gebunden ist. Der Islam ist wie auch wei-
tere Glaubensgemeinschaften, die eventuell auch Interesse an der Nutzung staatlicher
Schulräumen haben, nicht öffentlich-rechtlich anerkannt.
Für alle nichtchristlichen Religionen gilt offenkundig, dass sich nicht sämtliche ihrer Werte
mit der Zielsetzung gemäss §2 Gesetz über die Volksschule vereinbaren lassen. Im Fokus
steht vor allem, aber nicht ausschliesslich der Islam, wegen des Umstands, dass keine
andere Religionsgemeinschaft bisher an öffentlichen Schulen unterrichtet. Denn der Islam
kennt keine Aufklärung, mindestens keine europäische Aufklärung. Er trennt nicht zwi-
sehen Religion und Staat, auch nicht in einer säkularen und demokratischen Gesell-
schaft. Und zwar unabhängig davon, ob seine Anhänger einer immer kleiner werdenden
liberalen oder der immer stärker auftretenden konservativen Strömung angehören. Im Is-
lam steht der Koran über der Verfassung. Über die Scharia wird zudem eine religiös
begründete Rechtsordnung legitimiert, welche die Menschen in ihren Rechten und Freihei-
ten einschränkt: u.a. die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie die Ablehnung
von Demokratie und Rechtsstaat.

Ein Rechtsstaat darf einer Ideologie, welche die Trennung von Kirche und Staat ablehnt
und stattdessen den Gottesstaat propagiert keinesfalls durch das Zurverfügungstellen von
Schulraum eine rechtliche Anerkennung angedeihen lassen.
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